
 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen BLV  

 

 

Ettenhausen, 29.10.2021  
sapa 

 
1/1 

 

 
 
 

A 12261 / 21*  

Auflagen zur Bewilligung der Weichbettmatte KRAIBURG Typ  
KEW Plus, KEW Plus Solo und KEW Plus LongLine 

1. Die Matten dürfen in Boxenlaufställen und Anbindeställen für Milchvieh, Mutter-

kühe und weibliche Jungtiere eingesetzt werden. 

2. Die Grösse der Matte muss der Grösse des Liegebereichs entsprechen, damit der 

Liegekomfort für die Tiere auf der ganzen Fläche gewährleistet ist. 

3. Die Matten müssen mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ersetzt die Auflagen vom Dezember 2009 
 


